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Der Regierungsentwurf eines Mitbestimmungsgesetzes 
•— Vrer'fassungsrechtHebe Einwände — 
V o n Professor Dr . Peter Badura, München 

1. D i e verfassungsrechtlichen Ausgangspunkte 

2. Rechte der Akt ionäre und sonstigen 
Anteilseigner 

a) Schutzwirkung der Eigentumsgarantie 

b) D ie Anteilsrechte als gesellschaftsrechtlich 
organisiertes Eigentum 

c) Der notwendige Zusammenhang von 
Eigentumsgarantie und Vereinigungs
freiheit 

d) Auswirkungen des Entwur f s auf das 
Antei lseigentum 

e) Ordnungspolitische A u s w i r k u n g e n 

f) Grenzen der Soz ia lb indung des W i r t 
schaftseigentums 

g) Abgrenzung der betroffenen Unterneh
men ( A r t . 14 G G in V e r b , mi t A r t . 3 
Abs . 1 G G ) 

3. Red i te der Kapitalgesellschaften 

a) Eigentumsgarantie 

b) Vereinigungsfreiheit 

c) » U n t e r n c h m e n s f r e i h e i t « 

4. Rechte der Be legschaf t sangehör igen 

a) Berufsfreiheit ( A r t . 12 Abs . 1 G G in 
V e r b , mi t A r t . 3 A b s . 1 G G ) 

b) Mi t te lbare W a h l 

c) G r u p p e n v e r t r e t u n g 

d) M i t w i r k u n g der Gewerkschaften 

e) Gel tendmachung von Rechtsverletzungen 

5. Das Tarifvertragssystem ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) 

a) Ordnungspol i t i sche Voraussetzungen der 
Tar i f au tonomie 

b) Reichweite der verfassungsrechtlichen 
Garant ie 

c) Gel tendmachung von Rechtsverletzungen 

6. Schwächung der sozialgcstaltenden Inter
ventions- und O r d n u n g s v o l l m a c h t des par
lamentarischen Gesetzgebers 

7. M i t b e s t i m m u n g und V e r m ö g e n s b i l d u n g 

8. D i e M o n t a n - M i t b e s t i m m u n g 

9. E r w ä g u n g e n betr. den Ausgang eines V e r 
fassungsstreits über eine unternehmerische 
M i t b e s t i m m u n g nach dem E n t w u r f 

1. Die verfassungsrechtlichen Ausgangspunkte 

Die Ausgestaltung der unternehmerischen Mitbestimmung in dem Entwurf eines 

Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 22. Februar 19741 folgt 

dem Prinzip der paritätischen Mitbestimmung. Die Bundesregierung nennt als 

seinen Ausgangspunkt den »Grundsatz der Gleichberechtigung und Gleichgewich

tigkeit von Arbeitnehmern und Anteilseignern«. Der Entwurf hat jedoch in 

* V o m Autor überarbeitete Fassung eines Referats, gehalten auf der Geschäftsführer
konferenz der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am 10. M a i 1974 in 
Berchtesgaden. 

1 Bundesrats-Drucks. 200/74. 
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einigen Hinsichten neuartige Lösungen gewählt, die auch bei einer verfassungs
rechtlichen Beurteilung von Bedeutung sind. Das gilt besonders für die Bestim
mungen über die W a h l der Arbeitnehmervertreter i m Aufsichtsrat und über die 
Willensbildung des Aufsichtsrates. 

Z u den verfassungsrechtlichen Fragen und Einwänden kann hier nur ein Uber
blick gegeben werden, der das Grundmuster des Mitbestimmungsgesetzes betrach
tet. Im Interesse einer Konzentration auf die Grundlinien müssen viele, auch 
wesentliche Einzelheiten beiseite bleiben, z. B. die Mitbest immung i m Konzern 
und die Auswirkungen der Mitbest immung auf die G m b H 2 . Die Fülle der A r g u 
mente des Für und Wider kann ein kurzer Vortrag naturgemäß hier nicht vor 
Ihnen entfalten. 

Die durch das Mitbestimmungsgesetz Betroffenen können eine selbständige 
Überprüfung des Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht im Wege der Ver
fassungsbeschwerde herbeiführen. Die Voraussetzungen dafür dürften gegeben 
sein, nämlich, daß die Beschwerdeführer durch das angegriffene Gesetz selbst, 
gegenwärtig und unmittelbar in ihren Grundrechten oder gleichgestellten Rechten 
betroffen sind. M i t dem Inkrafttreten des Gesetzes treten die erfaßten Unter
nehmen unter das neue Mitbestimmungsregime und haben die Vorstände die 
erforderlichen Schritte einzuleiten, um die gesetzlich geforderte Bildung und Z u 
sammensetzung der Aufsichtsräte herbeizuführen (§ 33 MitbestG in Verb, mit 
§§ 96, 97 A k t G ) . Dieser Zeitpunkt könnte sich nur verschieben, wenn die Bundes
regierung die ergänzenden Rechtsverordnungen nach § 34 MitbestG nicht recht
zeitig erläßt. 

Es lassen sich gewichtige Gründe dafür angeben, daß die mit dem M i t 
bestimmungsgesetz angestrebte Regelung nur im Wege der Verfassungsänderung 
eingeführt werden könnte. In ihren Grundrechten betroffen sind im Bereich der 
gemäß § 1 MitbestGE (Mitbestimmungsgesetz-Entwurf) erfaßten Unternehmen 
die Aktionäre und sonstigen Anteilseigner, die Kapitalgesellschaften, die Beleg
schaftsangehörigen und die Koal i t ionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Im Hinbl ick auf eine Verfassungsbeschwerde ist es rechtlich notwendig, von 
einzelnen Grundrechten bestimmter Betroffener auszugehen, hauptsächlich also 
von der Wirtschaftsfreiheit, dem Eigentum, der Vereinigungsfreiheit, der Berufs
freiheit und der Koalitionsfreiheit. Bei der Behandlung dieser Grundrechte darf 
jedoch - wenn auch von einzelnen Rechten und Rechtsträgern ausgegangen wer
den muß - die Frage der Rechtsbeeinträchtigung nicht nur unter dem Blick
winkel der konkreten und individuellen Rechte gesehen werden, die möglicher
weise berührt sind. Weniger anschaulich, aber eingreifender sind die ordnungs-
und gesellschaftspolitischen Fragen, die eine wirtschaftsdemokratische Umgestal
tung des produktiven Kapitals verfassungsrechtlich aufwirft. 

2 V g l . G . Loos, D B 1974, S. 823. 
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Die Veränderung der Organisation und Legitimation der unternehmerischen 
Tätigkeit durch die paritätische Mitbest immung beschränkt sich in ihren W i r 
kungen nicht auf die interne, gesellschaftsrechtliche Unternehmensordnung: 
- Schwächung der wirtschaftlichen Unternehmensfunktion hinsichtlich Initiative, 

Planung, Investitionsentscheidungen und Marktverhalten wegen der - mit 
Ausnahme der Vorstandswahl - nicht aufgelösten Pattsituation im Aufsichts
rat und ggf. auch im Vorstand selbst, in dem sich die Parität fortsetzen kann; 

- Veränderung der verbandsmäßigen Gestaltung der Löhne und Arbeitsbedin
gungen durch Tarifvertrag und Arbeitskampf; 

- Schwächung des sozialgestaltenden und wirtschaftslenkenden Interventions
rechts des Staates gegenüber der neuen korporativen Autonomie der Groß
unternehmen. 
Wesentlich ist schließlich, daß die paritätische Mitbestimmung neben dem 

unveränderten Betriebsverfassungsgesetz in einigen Bereichen zu einer K u m u 
lierung der Mitbestimmung führt. 

2. Rechte der Aktionäre und sonstigen Anteilseigner 
Die Aktionäre und sonstigen Anteilseigner werden durch das Mitbestimmungsgesetz 
in ihren gesellschaftsrechtlich begründeten Anteilsrechten berührt. Die hierfür 
maßstäblichen Grundrechte sind die Eigentumsgarantie (Art . 14 G G ) und die Ver
einigungsfreiheit (Art . 9 Abs. 1 G G ) . 

a) Schutz W i r k u n g der Eigentumsgarantie 
Ausgehend von der Eigentums garantie bedarf es zuerst einer Vergewisserung über 
Schutzbereich und Schutzwirkung dieses Grundrechts. 

Welche Rechte als »Eigentum« gewährleistet sind, ergibt sich aus der Funktion 
des Grundrechts. Indem das Verfassungsrecht den Sinn der Vermögenswerten 
Rechte in ihrer Eigenschaft als Daseins- und Wirtschaftsgrundlage erkennt, schützt 
es alle die Positionen, die der Lebensführung des einzelnen und der wirtschaft
lichen Tätigkeit Privater die rechtliche Grundlage geben. 

Das Grundrecht sichert den Rechtsinhaber gegen einen Entzug des Rechts, aber 
auch gegen eine substantielle Beschränkung des Rechts. Je nach dem Inhalt des 
betroffenen Rechts sind wirtschaftliche Nutzbarkeit und Ertragsfähigkeit ge
schützt. Die »sichernde und abwehrende Bedeutung der Eigentumsgarantie« 3 be
zieht sich auf den konkreten Bestand dieser Rechte, nicht nur auf ihren in Geld 
faßbaren Wert. Das Grundrecht ist zuerst eine Bestandsgarantie4. 

Soweit es um den Schutz des Eigentums gegen den Gesetzgeber geht, wi rd eine 
kennzeichnende Schwäche dieses Grundrechtes sichtbar. Denn Sache des Gesetz
gebers ist es, Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen (Art . 14 Abs. 1 

3 B V e r f G E 31, S. 229/239. 

4 B V e r f G E 24, S. 367/400. 
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Satz 2 G G ) . Das bedeutet, daß der Gesetzgeber den gegebenen konkreten Bestand 
der Rechte inhaltlich verändern kann. 

Die durch die Eigentumsgarantie bewirkte und durch A r t . 19 Abs. 2 G G unter
strichene Bindung dieser gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit liegt in den G r u n d 
sätzen der Verhältnismäßigkeit und der willkürfreien Sachgerechtigkeit. Der un
angreifbare »Wesensgehalt« des Grundrechts ist nicht ein statisch vorzustellender, 
präexistenter Rechtsraum. Er besteht vielmehr in der Bindung an bestimmte 
Grundsätze und Richtlinien, an die sich der Gesetzgeber bei der wertenden A b 
wägung und Ausgleichung im Bereich der Eigentumsverfassung zu halten hat. 

E i n wesentlicher Gedanke bei der vom eigentumsgestaltenden Gesetz zu ach
tenden »Sachgerechtigkeit« ist, daß das Eigentum nicht nur als eine Summe kon
kreter Rechte existiert, sondern auch als eine objektiv bestimmbare Einrichtung 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung, als deren Wesenszug die »Privatnützig
keit« der dazu gehörigen Rechte anzusehen ist. 

Die Garantiewirkung des Grundrechts geht somit dahin, daß die bestehenden 
konkreten Rechte der Eigentümer geschützt werden und daß, verbunden damit, 
das Eigentum als Rechtsinstitut gewährleistet ist. Der Gesetzgeber verletzt das 
Grundrecht des Eigentümers, wenn er die institutionellen Wirkungen des Eigen
tums im Privatrechtsverkehr sachwidrig beschneidet. Dieser Punkt ist von grund
legender Bedeutung. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Gedanken seiner 
Entscheidung zum Hamburger Deichordnungsgesetz zugrunde gelegt5 und seine 
Auffassung dort wie folgt zusammengefaßt: 

»Die Garantie des Eigentums als Reditseinrichtung dient der Sicherung des Eigentums
grundrechts. Die Institutsgarantie verbietet, solche Sachberciche der Privatreditsordnung 
zu entziehen, die zum elementaren Bestand grundrechtlich geschützter Betät igung im ver-
mögensrechtlidien Bereich gehören.« 

Die Substanz der Einrichtungsgarantie ist von Reinhardt* als »Privatnützig
keit« charakterisiert worden. Das Pr inzip der Privatnützigkeit kann einen Maß
stab abgeben für die Funktionsfähigkeit der wirtschaftlich als Eigentum, d. h. als 
Aktionsfeld privater Initiative und privaten Interesses fungierenden Vermögens
werten Rechte. 

Die gewährleistete Privatnützigkeit beschränkt sich nicht auf die Ertragsfähig
keit der Vermögenswerten Rechte, sondern umfaßt auch - je nach der Eigenart 
des Rechts - die rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht und Gebrauchs
möglichkeit. Nicht der gegebene Nutzen, Gebrauch oder Ertrag ist geschützt, wohl 
aber die Nutzbarkeit und die Ertragsfähigkeit. 

Die Schutzwirkung des Grundrechts läßt sich demnach - vorbehaltlich einer 
Enteignung oder Sozialisierung - folgendermaßen zusammenfassen: 

Kraf t der Eigentumsgarantie dürfen Vermögenswerte Rechte nicht in ihrem 

5 B V e r f G E 24, S. 367. 

6 Verfassungsschutz des Eigentums, 1954. 
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substantiellen Bestand geschädigt und darf ihre privatnützige Gebrauchs- und 
Ertragsfähigkeit nicht zerstört werden. Der Gesetzgeber muß die strukturelle 
Privatnützigkeit der wirtschaftlich als »Eigentum« fungierenden Rechte und die 
Verschiedenheit der Arten dieser Rechte respektieren. 

b) Die Anteilsrechte als gesellschaftsrechtlich organisiertes Eigentum 
Betrachtet man nach diesen Grundsätzen die Aktie und die sonstigen durch 
das Mitbestimmungsgesetz betroffenen Anteilsrechte y kann nicht zweifelhaft sein, 
daß diese Rechte als »gesellschaftsrechtlich vermitteltes Eigentum« 7 den Schutz 
der Eigentumsgarantie in Anspruch nehmen können. Ihrer gescllschaftsrechtlichen 
Ausgestaltung nach sind sie Mitgliedschaftsrechte, die inhaltlich neben einem be
stimmten Vermögenswert und einer bestimmten Ertragsfähigkeit auch eine an
teilige unternehmerische Dispositionsbefugnis umschließen. 

In der Entscheidung zur Lex Rheinstahl wiederholt das Bundesverfassungs
gericht die Feststellung aus dem Feldmühle-Urteil 8 , daß der Charakter als Ver
mögensrecht nicht von dem als Mitgliedschaftsrecht getrennt werden könne, und 
setzt - offenbar bestimmt durch die behandelte Materie, das Mitbestimmungs
recht - hinzu: »Inhaltlich wird dieses Recht (sc. die Aktie) durch das Gesell-
schaftsrecht, aber auch durch das Sozialordnungsrecht bestimmt« 0 . 

Daß das Aktieneigentum inhaltlich »auch durch das Sozialordnungsrecht be
stimmt« wird, ist sozialstaatlich gerechtfertigt und notwendig. Wie weit aber 
kann die Inhaltsbestimmung des Aktiencigentums durch das Sozialordnungsrecht 
vorangetrieben werden, ohne das verfassungsrechtlich garantierte Pr inzip in Frage 
zu stellen, daß die Akt ie gesellschaftsrechtlich organisiertes Eigentum ist? 

Durch das Mitbestimmungsgesetz wird zwar möglicherweise die Ertragsfähig
keit des Anteilseigentums nicht notwendig geschmälert. Das Anteilseigentum wird 
aber jedenfalls in der von der grundrechtlichen Garantie ebenfalls gesicherten 
unternehmerischen Dispositionsbefugnis betroffen. Die mitbestimmungsrechtlichen 
Regelungen über die Zusammensetzung und Willensbildung des Aufsichtsrats ver
ändern in rechtlich greifbarer Weise die in der Hauptversammlung ausgeübten 
Dispositionsrechte der Anteilseigner. 

Diese Auswirkung der Mitbestimmung wi rd auch von den Autoren nicht be
zweifelt, die eine Verletzung der Eigentumsgarantie verneinen. Diese Autoren 
berufen sich jedoch darauf, daß durch die Spaltung des Unternehmereigentums in 
die Positionen des Anteilseigners und des Managers ein auch für die verfassungs
rechtliche Beurteilung maßgeblicher Funktionswandel des Eigentums im Bereich 
der Organisation des produktiven Kapitals in Gesellschaften und Konzernen ein
getreten sei. 

7 B V e r f G E 14, S. 263/276 f. 

8 B V e r f G E 14, S. 263/285. 

9 B V e r f G E 25, S. 371/407. 
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In der Tat kann man sagen, daß die Eigentümerqualität des Inhabers gesell
schaftsrechtlich organisierten Eigentums »nur noch an dem stählernen Faden des 
Rechts« hänge und insofern, jedenfalls in den Publikumsgesellschaften, eine 
»Unterwanderung der Eigentumsrealität« eingetreten sei (Gehlen). Für die verfas
sungsrechtliche Einschätzung der unternehmerischen Mitbestimmung ist es eine aus
schlaggebende Frage, ob und inwieweit die Spaltung des Unternehmer-Eigentums 
in das mobile Anteilseigentum, das in der Publikumsgesellschaft äußerlich ähnlich 
einer bloßen Obligat ion erscheint, und in die unternehmerischen Dispositions
rechte der »Manager« es dem Gesetzgeber gestattet, den mitgliedschaftlichen 
Charakter der Anteilsrechte zu vernachlässigen. In der Argumentation der Auto
ren, die eine Umformung des Anteilseigentums im Sinne der paritätischen M i t 
bestimmung für eigentumsrechtlich irrelevant ansehen, nimmt dieser Punkt einen 
zentralen Platz ein, so bei Kunze10 und bei Schwerdtfeger11. 

U m hier zu einer Antwort zu gelangen, wird es nicht genügen, allein auf 
empirische Untersuchungen über den geringen Einfluß der Aktionäre zu ver
weisen, wie sie etwa H. Pross12 angestellt hat. Die hier erforderliche normative 
Überlegung wi rd auf die Einsicht stoßen, daß die rechtliche und faktische Stellung 
des Aktionärs aus der Arbeitsweise des gesellschaftsrechtlich organisierten Eigen
tums erklärt werden kann, daß also die Stärke der »kapitallosen Manager« und 
die unternehmerische Schwäche des einzelnen Anteilseigners die Bedeutung des 
mitgliedschaftlichen Anteilseigentums für die Kapitalgesellschaften nicht in Frage 
stellt. 

Das ist, wie hier nur angedeutet werden kann, in zwei Richtungen zu begrün
den. D a das individuelle Eigentum seit längerem nicht mehr als ausreichende 
Basis für wirtschaftliches Handeln größeren Maßstabs in Betracht kommt, ist das 
mobile Kapi ta l des Anteilseigners die typische Form des produktiven Eigentums. 
Diesen Punkt unterstreicht E. R. Huberlz. Die gesellschaftsrechtliche Assoziation 
und Organisation des Kapitals in den Kapitalgesellschaften ist die unter moder
nen Bedingungen angemessene und notwendige Form einer unternehmerischen 
Nutzung des Eigentums in größerem Maßstab. Zweitens ist zu unterstreichen, daß 
die Vorstellung des als absolutes und umfassendes Recht erscheinenden Sach
eigentums nicht auf das andersartige Anteilseigentum übertragen werden darf. In 
der Organisation der Kapitalgesellschaft treten die im Sacheigentum verschmolze
nen Nutzungs- und Verfügungsrechte in einer differenzierten Zuordnung in Er
scheinung und ist insbesondere dem Aktionär im Interesse der Aktionsfähigkeit 
der Gesellschaft nur eine mittelbare Dispositionsbefugnis zugewiesen. Der gesell-

10 Mitbestimmung in der Wirtschaft und Eigentumsordnung, R d A 1972, S. 257. 

11 Unternehmerische Mitbestimmung der Arbeitnehmer und Grundgesetz, 1972. 

12 Manager und Aktionäre i n Deutschland. Untersuchungen zum Verhältnis von Eigen
tum und Verfügungsmacht, 1965. 

13 Grundgesetz und wirtschaftliche Mitbestimmung, 1970, S. 101. 
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schaftsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung zwischen Hauptversammlung, Auf
sichtsrat und Vorstand liegt - wie Rudolf Reinhardt1* im einzelnen dargelegt 
hat - eine ordnungspolitische Entscheidung des Gesetzgebers über eine wirtschaft
lich sinnvolle Zuteilungsordnung der eigentumsrechtlichen Befugnisse zugrunde. 

D ie institutionelle Privatnützigkeit des gesellschaftsrechtlich organisierten 
Eigentums besitzt somit die mitgliedschaftliche Stellung des Anteilseigners als ein 
Basiselement. Die abgeschichtete unternehmerische Funktion auch des Anteils
eigentums ist, bei normativer Betrachtung, nicht wesenlos15. Z u Recht ist bei
spielsweise gegenüber der Untersuchung von H. Pross gefragt worden, ob es nicht 
gerade die auf dem in aktienförmiger Beteiligung verkörperten Eigentum vieler 
beruhenden Chancen der Manager zu autonomer Disposition seien, die als Stimu
lans der unternehmerischen Leistung des kapitallosen Funktionärs wirkten und die 
Effektivität des wirtschaftlichen Systems begründeten 1 6 . 

Diese Erwägungen widerlegen auch die andere These, daß ein Eigentümer, der 
sein Eigentum unternehmerischer Nutzung in einer Gesellschaft »widme«, sich 
damit seines Eigentums »entäußere«, sich gewissermaßen selbst enteigne, indem 
er sein Eigentum gegen ein materiell der Dispositionsbefugnis entkleidetes M i t 
gliedschaftsrecht eintausche17. 

c) Der notwendige Zusammenhang von Eigentumsgarantie und Vereinigungsfreiheit 
Eine zutreffende verfassungsrechtliche Beurteilung des gesellschaftsrechtlich 
organisierten Eigentums setzt voraus, daß die Eigentumsgarantie im Zusammen
hang mit der Vereinigungsfreiheit gesehen wird . Denn die Beteiligung an einer 
Gesellschaft, um damit eine bestimmte wirtschaftliche Nutzung von Eigentum als 
Kap i ta l zu erreichen, ist untrennbar gleichzeitig die Ausübung von Eigentumsrech
ten und die Ausübung der Vereinigungsfreiheit. Die Bedeutung der Vereinigungs
freiheit für das Mitbestimmungsproblem ist in neuerer Zeit besonders von Pern-
thaler18 herausgearbeitet worden. Sie liegt vor allem darin, daß die Eigenart 
des gesellschaftsrechtlich genutzten Eigentums verfassungsrechtlich vollständig er
faßt werden kann und nicht nur mit der Einseitigkeit eines fälschlich statisch ge
dachten Eigentumsbegriffs. 

Die privatautonome Gestaltung des Unternehmensträgers hat in der Termino
logie Rittners19 grundsätzlich fünf Elemente: die Gründungsautonomie, die 

14 Aktienrecht und Eigentunisordnung, i n : Festschrift für Walter Schmidt, 1959, S. 23. 

15 Siehe auch F. Rittner, Marburger Gespräch über Eigentum - Gesellschaftsrecht -
Mitbest immung, 1967, S. 50 ff.: Die Funkt ion des Eigentums im modernen Gesellschafts
recht. 

16 F. Kubier, Aktiengesellschaft und Privateigentum, Z H R 131, 1968, S. 255/263 f. 

17 Kunze, a.a.O., S. 268. 

18 Qualif izierte Mitbestimmung und Verfassungsrecht, 1972, S. 22 ff. 

19 Planung V , S. 80/107. 
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Typenwahlautonomie, die Satzungsautonomie, die Willensbildungsautonomie und 
die Auflösungs- und Änderungsautonomie. A n diesen von der Vereinigungsfrei
heit erfaßten Rechten hat der Anteilseigner nach Maßgabe der Befugnisse des 
Vertretungsorgans Recht und Chance der Mi twi rkung . 

Im Lichte der Vereinigungsfreiheit wi rd deutlich, daß das Mitbestimmungs
gesetz kein gesellschaftsrechtliches Gesetz ist, dessen Ziel es wäre, die Rechte der 
Gesellschafter in Orientierung am Gesellschaftszweck und darauf bezogener 
Nebenzwecke inhaltlich zu bestimmen und unter Umständen auch zu beschnei
den 2 0 . Verfassungsrechtliche Grundsätze dafür finden sich in der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Umwandlungsgesetz 2 1. Was dort über die 
rechtliche Schwäche des Minderheitsaktionärs im Konzern und darüber gesagt ist, 
daß das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen erlauben dürfe, daß sich das 
von der Konzernleitung vertretene unternehmerische Interesse gegenüber dem 
Anlageinteresse des Kleinaktionärs durchsetze, hat eine gesellschaftsrechtliche Ge
setzgebung vor Augen. 

Für die Frage der Mitbestimmung können daraus nicht ohne weiteres Folge
rungen abgeleitet werden. Denn das Mitbestimmungsgesetz ist ein gesellschafts-
und ordnungspolitisches Gesetz mit zwangskorporativen, außerhalb der Organi
sation des gesellschaftsrechtlich assoziierten Eigentums liegenden Zielen und W i r 
kungen. Zur Verwirklichung dieser Ziele und Wirkungen, nämlich einer sozialen 
Selbstverwaltung nach wirtschaftsdemokratischen Prinzipien, werden durch das 
Mitbestimmungsgesetz divergierende Interessen und Rechte in bestimmtem U m 
fang zwangsweise zusammengeschlossen. Der paritätische Charakter der M i t 
bestimmung hebt das gesellschaftsrechtliche Funktionieren des Unternehmensträ
gers in einem wesentlichen Ausschnitt auf und beschneidet das Bestimmungsrecht 
der Anteilseigner über die Verwendung nicht nur des Ertrages, sondern auch der 
Substanz des eingebrachten Eigentums. Wegen dieser spezifischen Gestaltungs
wirkung der Mitbestimmung kann man die durch sie hervorgerufene Beschrän
kung des Anteilseigentums nicht - wie Sendicr" annimmt — als Beschränkungen 
der unternehmerischen Freiheit »von innen her« für die verfassungsrechtliche Be
trachtung irgendwie gleichsetzen mit Beschränkungen »von außen her«, wie etwa 
solche im Interesse des Umweltschutzes. D a damit in den Kernbereich der wirt
schaftlichen Vereinigungsfreiheit eingegriffen wird , kann zur Rechtfertigung die 
Berufung auf das vom Sozialstaatssatz gedeckte soziale Interesse der Arbeit
nehmer nicht ausreichen. 

20 V g l . Begründung zum Regierungsentwurf des A k t G 1965, BT-Drucks. IV/171, S. 92 f. 

21 B V e r f G E 14, S. 263. 

22 Zum Wandel der Auffassung vom Eigentum, D Ö V 1974, 73/79. 
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d) Auswirkungen des Entwurfs auf das Anteilseigentum 
Art und Auswirkung des durch das Mitbestimmungsgesetz bewirkten Eingriffs 
in das gesellschaftsrechtlich organisierte Eigentum wären im einzelnen an H a n d 
der einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen über die Aufgaben und 
Befugnisse der Hauptversammlung, des Aufsichtsrats und des Vorstands etc. 
festzustellen. Das kann hier nicht geschehen. N u r einige zentrale Umstände sind 
zu nennen. 

Vorweg ist zu betonen, daß Eigentumsgarantie und Vereinigungsfreiheit nicht 
etwa eine Versteinerung des Gesellschaftsrechts aufzwingen. Der Bestand des 
Gesellschaftsrechts steht zur Disposition des sachgerecht und verhältnismäßig han
delnden Gesetzgebers. Die Verfassung entzieht dessen politischer Gestaltungsfrei
heit nur die strukturelle Privatnützigkeit des assoziierten Kapitals und die 
Substanz der betroffenen Rechte. 

Die im Grundsatz für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats vorgesehene 
Parität hat zuerst und vor allem die unvermeidliche Wirkung, daß die Vertreter 
der Anteilseigner als ein einheitlicher Stimmblock des »Kapi ta l s« vorausgesetzt 
werden. Die keineswegs nur theoretisch denkbare Interessenverschiedenheit auf 
der Seite der Anteilseigner, auf deren Berücksichtigung und Ausgleich das Gesell
schaftsrecht zugeschnitten ist und im Hinbl ick auf die Verbindung verschiedener 
Engagements in der Gesellschaft auch zugeschnitten sein muß, wird durch den 
fundamentaleren Interessengegensatz der Anteilseignerseite und der Arbeitneh
merseite überdeckt. 

Die zweite wesentliche Wirkung im Bereich der paritätischen Willensbildung, 
also bei allen Sachentscheidungen23, ist die Möglichkeit der Pattsituation, d. h. 
der Nichtentscheidung. Das dem Anteilseigentum zuzurechnende und durch die 
Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat verkörperte Moment der unternehme
rischen Initiative kann sich dadurch der Blockierung durch ein Veto gegenüber
sehen, dessen Basis nicht notwendig in der unternehmerischen Funktion begründet 
ist. D a die Initiative ein wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Funk
tion ist, genügt es nicht, daß die - geschlossen handelnde - Seite der Anteils
eigner nicht überstimmt werden kann. Insofern wirkt die Parität unter dem 
Blickwinkel der unternehmerischen Funktion asymmetrisch. Der an sich vorge
sehene Stichentscheid des Vorsitzenden (§ 26 Abs. 2 MitbestG) ändert daran 
nichts; denn er kann gegen die Mehrheit der Arbeitnehmerseite nicht zustande 
kommen. 

Die Pattsituation ist aufgelöst für die Bestimmung des Vorsitzes im Aufsichtsrat 
(§ 24 MitbestGE) und für die Bestellung des Vorstandes (§ 28 MitbestGE). Die für 
den Vorsitz gewählte Lösung gibt es in die H a n d der Arbeitnehmerseite, daß der 

23 Siehe bes. § 111 in Verb , mit § 90, 171, 172 A k t G . 
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Aufsichtsratsvorsitzende alle zwei Jahre wechselt. Für die Bestellung des Vorstan
des ist, wenn auch unter komplizierten Bedingungen, das Pr inz ip der Parität selbst 
durchbrochen. M a n wird bezweifeln müssen, daß diese Lösung der Vorstands
bestellung praktisch eine verfassungsrechtlich entscheidende Schwächung des par i 
tätischen Regimes bewirkt. Dies ist ein Punkt, der ebenso noch einer genaueren 
Durchdringung harrt, wie der Umstand, daß ein Patt im Aufsichtsrat im Bereich 
der zustimmungsbedürftigen Dispositionen die Entscheidungsfähigkeit des V o r 
standes unberührt läßt und zum Entscheidungsrecht der Hauptversammlung führt 
( § 1 1 1 Abs. 4 A k t G ) . Das strukturelle Gewicht der Parität im Aufsichtsrat und 
ihres wahrscheinlichen Einflusses auf die Zusammensetzung und Willensbildung 
auch des Vorstandes kann für die verfassungsrechtliche Betrachtung vorausgesetzt 
werden. 

Für eine Würdigung des Mitbestimmungsgesetzes muß auch das Betriebsverfas
sungsrecht herangezogen werden. Zwar betrifft die betriebliche Mitbestimmung, 
die auf Mitentscheidung bei der Wahrnehmung der sozialen und arbeitsrecht
lichen Interessen der Arbeitnehmer gerichtet ist, das betriebliche Weisungs- und 
Direktionsrecht des Arbeitgebers, nicht die unternehmerische Leitungs- und P la 
nungskompetenz. 

Das Betriebsverfassungsgesetz 1972 hat jedoch die Rechte des Betriebsrats nicht 
nur sehr weit in die Personalpolitik der Unternehmen vorgeschoben, sondern 
auch durch die Einbeziehung der materiellen Arbeitsbedingungen in die sozialen 
Angelegenheiten die Grenze zwischen dem unternehmerischen Handeln und der 
Betriebsverfassung des überkommenen Zuschnitts eindeutig überschritten. Es be
stehen nunmehr faßbare Bereiche, in denen sich die betriebliche Mitbestimmung 
und die intendierte unternehmerische Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungs
gesetz kumulierend überdecken. Die neben der unternehmerischen Mitbestimmung 
aufrechterhaltenen Rechte des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten und Perso
nalpolitik ergreifen zum Tei l auch die unternehmerische Funktion und potenzieren 
das mitbestimmungsrechtliche Regime in Richtung einer mindestens sektoralen 
Überparität. 

Die gesetzliche Gestaltung und Beschränkung des Wirtschaftseigentums durch 
die betriebliche Mitbestimmung beruht auf dem Gedanken, daß seine produktive 
Nutzung nicht allein durch den Eigentümer erfolgt. Dieser Gedanke ist mit vollem 
Recht auch der unternehmerischen Mitbestimmung zugrunde gelegt worden. Das 
produktive Eigentum, das dadurch »Kapi ta l « ist, daß es nur mit H i l f e abhängiger 
Arbeit genutzt werden kann, schließt zwar nicht rechtlich, aber wirtschaftlich 
die Disposition über die Daseinsgrundlagen der Arbeitenden ein. Durch die 
Arbeitsplätze sind die Unternehmen »soziale Existenzsubstrate« (Wiethölter) ihrer 
Belegschaften, deren Rechtslage durch das individuelle und kollektive Arbeitsrecht 
abgesteckt wi rd . Die gesetzliche Geltendmachung der sozialen Bindungen der eigen
tumsrechtlichen Unternehmerfunktion muß daher prinzipiel l als Inhaltsbestim
mung des Wirtschaftseigentums anerkannt werden, es sei denn, daß die Lasten-
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gleichheit der Eigentümer oder die strukturelle Privatnützigkeit des Unternehmer
eigentums verletzt würde 2 4 . 

e) Ordnungspolitische Auswirkungen 
Die verfassungsrechtliche Betrachtung darf nicht dabei stehen bleiben, die 
Beschneidung der konkreten Anteilsrechte zu konstatieren und an den grund
rechtlichen Normen zu messen. Sie muß darüber hinausgehen und fragen, welche 
Auswirkungen dadurch für die Bedeutung des produktiven Eigentums in der 
Wirtschaftsordnung insgesamt und für die privatwirtschaftliche und marktwirt
schaftliche Ordnung des Wirtschaftsablaufs eintreten können. Diese Ausdehnung 
des Blickfeldes ist notwendig, weil die Verfassung das ökonomisch aktive Eigen
tum nicht als individuelles Reservat, sondern als sozialnützliches Element der 
Gesellschaftsordnung gewährleistet. 

Indem die Verfassung das Eigentum garantiert, verbindet sie mit der privat
wirtschaftlichen Verwertung von Eigentum eine bestimmte Erwartung. Die Eigen
art des Eigentums, von der diese Erwartung ausgeht, ist die Privatnützigkeit des 
Eigentums, d. h. seine Fähigkeit, Grundlage privater Initiative und eigenverant
wortlichen privaten Interesses zu sein. Die notwendige Verbindung von Haftung 
und Verfügungsbefugnis und ebenso der notwendige Zusammenhang von Ren
tabilitätsinteresse und marktwirtschaftlichem Wettbewerb sind nur Elemente des 
weitergreifenden Prinzips der Privatnützigkeit. Im Rahmen einer Wirtschafts
ordnung mit prinzipiel l marktwirtschaftlicher Produktion und Verteilung hat das 
Eigentum die Aufgabe, die privatautonome Entscheidung über den Gebrauch und 
den Verkehr der Güter zu sichern, auf der die Dezentralisierung des wirtschaft
lichen Prozesses und die von der erwünschten privaten Initiative abhängige indi
viduelle Verteilung von Erfolg und Risiko beruhen 2 5. 

Jenseits der ökonomischen Funktion des Eigentums ist die Eigentumsgarantie 
durch die Trennung von ökonomischer und politischer Macht auch ein tragendes 
Element des politischen Systems. 

Das Mitbestimmungsgesetz greift - institutionell gesehen - dadurch in die 
strukturelle Privatnützigkeit des gesellschaftsrechtlich organisierten Eigentums ein, 
daß es die unternehmerische Funktion vom Eigentum trennt und in ihrer markt
wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Kra f t substantiell schwächt. Es ist nicht 
möglich, jedenfalls außerhalb theoretischer Betrachtung und bei der Einschätzung 
der Praxis von Wirtschaftsordnungen, die unternehmerische Funktion als eine an 
und für sich existierende und arbeitende Potenz, losgelöst von einer bestimmten 

24 V g l . die Ausführungen und Nachweise i n : P. Badura, Die Verfassung als Auftrag , 
Richtlinie und Grenze der wirtschafts- und arbeitspolitischen Gesetzgebung, W i R 1974, 
S. 1. 

25 V g l . V. Scheuner, Der Schutz des Eigentums, 1966, S. 42 ff.; zur ordnungspolitischen 
Funkt ion gerade des Aktieneigentums siehe B. Großfeld, Aktiengesellschaft, Unternehmens-
konzentration und Kleinakt ionär , 1968. 
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Eigentumsverfassung anzusehen und rechtlich zu definieren. Eine gleichberechtigte 
und gleichgewichtige Beteiligung von Nichteigentümern an der Legitimation und 
Kontrol le des Unternehmens ändert nicht nur den »Träger« der unternehmeri
schen Funktion, sondern ändert diese selbst und schränkt ihre Selbständigkeit ein. 
Mehr noch als die Einführung einer paritätischen Mitbestimmung wäre deshalb 
auch die Einführung einer vom Eigentum getrennten »Unternchmensverfassung« 
eine grundlegende Umgestaltung der Eigentumsverfassung. 

f) Grenzen der Sozialbindung des Wirtschaftseigentums 
Die mitbestimmungsrechtliche »Neuverfassung« 2 6 des Anteilseigentums würde wohl 
eine soziale Unternehmenspolitik begünstigen. Sie ist aber kein verhältnismäßiges 
und sachgerechtes Mit te l , um dieses Ziel zu erreichen. 

Die gesetzliche Geltendmachung der öffentlichen und sozialen Bindungen des 
Anteilseigentums und der Unternehmerfunktion muß prinzipiel l als eine verfas
sungsrechtlich erlaubte und gebotene Inhaltsbestimmung des Wirtschaftseigentums 
anerkannt werden. Sie kann jedoch, soll die strukturelle Festlegung durch die 
Eigentumsgarantie gewahrt bleiben, die privatrechtliche und privatwirtschaft
liche Fundierung der unternehmerischen Funktion in der privatnützigen Eigen
tumsverwertung nicht grundsätzlich aufheben. In dieser Richtung aber ist die 
Regelung des Mi tbes tGE wirksam. D a das Mitbestimmungsgesetz den 
privatnützigen Charakter der N u t z u n g wesentlicher Eigentumsobjekte auf
heben oder jedenfalls substantiell beschneiden würde, gestaltet es die Anteilsrechte 
nicht nur unter Geltendmachung der Sozialbindung aus (Art . 14 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 G G ) . Es könnte deshalb nur durch Sozialisierung oder Verfassungsände
rung verwirklicht werden. 

Das Mitbestimmungsgesetz stellt nicht etwa deshalb nur eine gesetzliche Be
stimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums dar, weil es das besondere 
öffentliche Interesse an der Arbeitsweise der Großunternehmen institutionell 

sicherstellen würde. Dieses besondere öffentliche Interesse wird zu Recht ange
nommen. Es kann jedoch durch das Mitbestimmungsgesetz nicht ausreichend und 
nicht sachgerecht zur Geltung kommen. Nicht ausreichend nach der Leitlinie des 
Sozialstaatssatzes und nicht sachgerecht u. a. nach den Kriterien der Eigentums
garantie. Die gewählte wirtschaftsdemokratische Lösung realisiert vielleicht bei
läufig, aber nicht notwendig das von seiner staatlichen Verkörperung nicht trenn
bare Interesse der Allgemeinheit an einer sozial und wirtschaftlich tragbaren 
Verhaltensweise der Großunternehmen. 

Die möglicherweise aus A r t . 14 Abs. 2 G G ableitbare Verantwortlichkeit der 
Großunternehmen gegenüber dem Gemeinwohl 2 7 bedeutet eine Bindung, nicht 
eine Zweckbestimmung des Eigentums. Der Gebrauch des Eigentums soll »zu-

26 S ch wer dt feger, a.a.O. 

27 B V e r f G E 14, S. 263/282. 
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gleich« dem Wohle der Allgemeinheit dienen; er soll dabei aber doch Gebrauch 
des »Eigentums« bleiben. M i t den Worten des Bundesverfassungsgerichts gesagt, 
ist es »selbstverständlich, daß jede gesetzliche Inhalts- und Schrankenbestimmung 
sowohl die grundlegende Wertentscheidung des Grundgesetzes zugunsten des 
Privateigentums im herkömmlichen Sinne . . . zu beachten hat als auch mit allen 
übrigen Verfassungsnormen in Einklang stehen muß, also insbesondere dem 
Gleichheitssatz, dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und den 
Prinzipien der Rechts- und Sozialstaatlichkeit« 2 8 . Die funktionelle Betrachtung 
der Eigentums garantie und der einzelnen Eigentumskategorien darf somit nicht 

umschlagen in die Behauptung, daß das Eigentum nur nach Maßgabe seiner 
sozialen Funktion gewährleistet und der Eigentümer nur soweit geschützt sei, als 
er von seinem Eigentum treuhänderisch im Dienste der Gemeinschaft Gebrauch 
mache. 

Eine verfassungsrechtlich mögliche juristische Konstruktion ist hingegen die 
Ersetzung des »Substanzeigentums« durch ein » Funktionseigentum«, d. h. die 
Definit ion einzelner Eigentumskategorien durch ihre »funktionsgerechte« oder 
»situationsgerechte« Verwendung. Das klassische Beispiel hierfür ist das von der 
Urbanisierung erfaßte Grundeigentum. Dieser Gedanke kann allerdings - ent
gegen der Ansicht von R. Scholz2* - nicht zur verfassungsrechtlichen Rechtferti
gung der paritätischen Mitbestimmung herangezogen werden. Denn diese geht, 
zum Unterschied von der Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz, 
über die soziale und arbeitsrechtliche Einbindung des Unternehmenseigentums hin
aus und gestaltet dieses gerade nicht - im Sinne der Privatnützigkeit - funk
tionsgerecht um. 

g) Abgrenzung der betroffenen Unternehmen (Art . 14 G G in Verb, mit A r t . 3 
Abs. 1 G G ) 

Z u m Abschluß dieser notgedrungen etwas ausführlich geratenen Überlegun
gen zum Verfassungsschutz der Anteilseigner ist noch wenigstens die Fragestellung 
zu erwähnen, die sich aus der im Mi tbes tGE gewählten Umschreibung 
der erfaßten Unternehmen ergibt. Die Abgrenzung des Kreises der betroffenen 
Rechte muß der Eigentumsgarantie in Verbindung mit dem allgemeinen Gleich
heitssatz entsprechen (Art. 14 in Verb, mit A r t . 3 Abs. 1 G G ) . 

Es wird zu prüfen sein, ob die beiden in § 1 MitbestGE gewählten Kriterien 
- Kapitalgesellschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 N r . 1, die »in der Regel mehr 
als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen« - gemessen an der eigenen Zielsetzung des 
Gesetzentwurfs willkürfreier Sachgerechtigkeit entsprechen30. Die Begründung 
des Entwurfs verweist darauf, daß andere Kriterien für die Unternehmensgröße, 

28 B V e r f G E 14, S. 263/278. 

29 Qualifizierte Mitbestimmung unter dem Grundgesetz, Staat 13, 1974, S. 91. 

30 Z u r Fragestellung: Rittner> Marburger Gespräch, a.a.O., S. 75 f. 
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wie etwa die Wertschöpfung oder die Bilanzsumme, zurücktreten könnten, wei l 
der Entwurf die Mitbestimmung vor allem als ein Problem der inneren Gestal
tung des Unternehmens ansehe, mit dem Zie l , die Arbeitnehmer am Willensbi l
dungsprozeß im Unternehmen teilhaben zu lassen. Weiter wiesen erst Unterneh
men mit mehr als 2000 Beschäftigten in der Regel eine ausreichend differenzierte 
Organisation auf, an der die Mitbestimmungsregelung des Entwurfs wirkungsvoll 
ansetzen könne. 

3. Rechte der Kapitalgesellschaften 
Die Kapitalgesellschaften werden durch die i m Mi tbe s tGE vorgesehene un
ternehmerische Mitbestimmung in den Grundrechten des Eigentums (Art . 14 G G ) , 
der Vereinigungsfreiheit (Art . 9 Abs. 1 G G ) und der Unternehmensfreiheit (Art . 2 
Abs. 1 G G ) berührt. 

a) Eigentumsgarantie 
Die Eigentums garantie schützt auch juristische Personen des Privatrechts. Die 
Veränderung der Gesellschaftsorgane durch die mitbestimmungsrechtliche U m -
schaffung der Anteilsrechte beteiligt - trotz unveränderten Fortbestehens der 
eigentumsrechtlichen Zuordnung der V e r m ö g e n s w e r t e n Rechte der Kapitalgesell
schaften - auch nicht gesellschaftsrechtlich zuständige Personen und Gruppen 
an der Disposition über das Eigentum der Gesellschaften. Die gesellschaftsrecht
lich begründeten Dispositionsrechte dieser Gesellschaften werden dadurch in der 
bereits für das Anteilseigentum beschriebenen Weise betroffen und beschränkt. 
E i n Unterschied gegenüber der verfassungsrechtlichen Beurteilung der Anteils
rechte besteht hier insofern, als die aus der Spaltung des Unternehmenseigentums 
abgeleiteten Gesichtspunkte dafür, daß die Anteilsrechte nicht fühlbar betroffen 
würden, weil sie nur marginal an der unternehmerischen Disposition beteiligt 
seien, entfallen. 

b) Vereinigungsfreiheit 
Die Vereinigungsfreiheit begründet auch ein Bestands- und Betätigungsrecht der 
Vereinigungen 3 1 . 

Die von Schwer dt feger und R. Scholz vertretene These, daß die Vereinigungsfrei
heit von vornherein nicht berührt werde, weil sie sich nur gegen Eingriffe richte, 
die in dem Sinne »vereinsfeindlich« seien, daß sie die Vereinigungen um ihrer 
selbst wil len treffen sollten, geht von der Prämisse aus, die Vereinigungsfreiheit 
sei nur ein »Kommunikationsgrundrecht«, also nur ein bestimmter Modus für die 
Wahrnehmung anderweitig bestehender Rechte. Dieser Standpunkt ist nicht ein
leuchtend. E r vernachlässigt durch seinen individualistischen Ausgangspunkt die 
selbständige Wirkung und Bedeutung der Gruppen und der kollektiven Inter-

31 B V e r f G E 10, S. 89; 30, S. 227. 
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essenverfolgung. Die Einführung der Gründungsfreiheit der Aktiengesellschaften 
durch das Abgehen vom Konzessionssystem stand historisch und politisch in engem 
Zusammenhang mit der Gewerbefreiheit, wie überhaupt der wirtschaftlichen 
Assoziationsfreiheit - unbeschadet der staatlichen Konzentrationskontrolle - für 
die moderne Wirtschaftsordnung prägende Bedeutung zukommt. Zusätzlich ist 
ein im engeren Sinn verfassungsdogmatisches Argument anzuführen. Die K o a l i 
tionsfreiheit (Art . 9 Abs. 3 G G ) schützt auch die organisatorische Autonomie und 
die selbstbestimmte Betätigung der Koalit ionen. E i n qualitativ andersartiger Ga
rantiegehalt der Vereinigungsfreiheit müßte angesichts dessen greifbare Anhalts
punkte in der Verfassung haben. 

Das Mitbestimmungsgesetz schließt für den von ihm erfaßten Unternehmens
bereich eine sich nach den Grundsätzen des Gesellschaftsrechts vollziehende W i l 
lensbildung aus. In der Entscheidung zum Erftverband hat das Bundesverfas
sungsgericht beiläufig darauf hingewiesen, daß die Handelsgesellschaften »gerade 
dazu geschaffen (seien), einer durch wirtschaftliche Interessen verbundenen Per
sonenmehrheit eine einheitliche Willensbildung und Willensverwirklichung zu 
ermöglichen« 3 2 . Dies schließt die mitbestimmungsrechtliche Kreuzung gesell
schaftsrechtlicher und wirtschaftsdemokratischer Komponenten aus. Diese K o n 
struktion kommt der Sache nach einem Zwangszusammenschluß nahe. Für einen 
solchen hat das Bundesverfassungsgericht in der genannten Entscheidung u. a. 
folgende Voraussetzungen aufgestellt: Die Besonderheiten der zu ordnenden 
Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse »können auch einen Zusammenschluß legiti
mieren, in dem Mitglieder mit verschiedenen Interessen vereinigt werden, es sei 
denn, daß ersichtlich ein wirklicher Ausgleich der Interessen auf diesem Wege nicht 
erreicht werden k a n n « 3 3 . Weil diese Voraussetzung schwerlich gegeben ist und 
weil überhaupt die wirtschaftliche Vereinigungsfreiheit durch das Mitbestim
mungsgesetz in wesentlicher Hinsicht wirkungslos gemacht wird , steht das Grund
recht dem beabsichtigten Eingriff entgegen. 

Zwei weitere Gesichtspunkte können nur angedeutet werden. Das Mitbestim
mungsgesetz würde das Konzernrecht, das als eine besondere Form des gesell
schaftsrechtlich organisierten Eigentums ebenfalls von A r t . 14 in Verb, mit Ar t . 9 
Abs. 1 G G erfaßt wird , tiefgreifend verändern. Außerdem ist zu bedenken, daß 
die Auswirkungen der Mitbestimmung über konzernrechtliche Beziehungen, aber 
auch durch wirtschaftlichen Einfluß über den formell durch das Mitbestimmungs
gesetz erfaßten Unternehmensbereich hinausgreifen würden. 

c) »Unternehmensfreiheit« 

Die Unternehmensfreiheit genießt, soweit nicht die spezielleren Grundrechte 
der Vereinigungsfreiheit und der Eigentumsgarantie das wirtschaftliche Handeln 

32 B V e r f G E 10, S. 89/99. 

33 B V e r f G E 10, S. 89/102 f. 
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der Unternehmen schützen, eine eigene verfassungsrechtliche Sicherung als Be
standteil der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art . 2 Abs. 1 G G ) . Gewährleistet ist 
damit die Freiheit selbstverantwortlicher unternehmerischer Disposition durch die 
unternehmerischen Entscheidungen über die A r t und Weise, in der auf den Unter
nehmenserfolg hingearbeitet werden soll, über den Einsatz der Betriebs- und 
Investitionsmittel und über das Verhalten des Unternehmens im marktwirtschaft
lichen Wettbewerb. 

Angesichts der Begrenztheit dieses Grundrechts durch die »verfassungsmäßige 
Ordnung« , d. h. jeden sonst verfassungsmäßigen Rechtssatz, ist der gewährte 
Schutz verhältnismäßig schwach. Das Bundesverfassungsgericht34 hat sich dazu 
in einer neueren Entscheidung wie folgt geäußert: 

A r t . 2 Abs. 1 G G schützt auch die Flandlungsfreiheit auf wirtschaftlichem Gebiet. E i n 
angemessener Spielraum zur Entfaltung der Unternehmerinitiative ist unantastbar. Der 
einzelne muß es jedoch hinnehmen, wenn der Gesetzgeber entsprediend dem Sozialstaats-
p r i n z i n aus überwiegenden gesamtwirtschaftlichen und sozialen Gründen die im Interesse 
des Gemeinwohls liegenden oder doch vertretbaren Maßnahmen tri f f t . 

In ähnlicher Tendenz hatte es bereits in der Entscheidung zum Investitionshilfe
gesetz ausgesprochen, daß ein gesetzlicher Eingriff in die Freiheit der Disposition 
über die Betriebsmittel mit Ar t . 2 Abs. 1 G G vereinbar sei, sofern ein angemesse
ner Spielraum zur Entfaltung der Unternehmerinitiative verbleibe 3 5. Dement
sprechend wurde dort auch unterstrichen, daß die wirtschaftslenkende Verände
rung der Wettbewerbslage für sich allein das Grundrecht nicht verletze. 

Daraus wird man schließen müssen, daß die Vollmacht des Gesetzgebers, die 
Freiheit unternehmerischer Disposition und der Beteiligung an der Wettbewerbs
ordnung im öffentlichen Interesse zu beschränken und umzugestalten, verhältnis
mäßig weitgespannt ist. 

4. Rechte der Belegschaftsangehörigen 
Die Belegschaftsangehörigen werden durch die Ausgestaltung der Wahlen für 
die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer (§§ 9 ff. MitbestGE) in den Grund
rechten der Berufsfreiheit (Art . 12 Abs. 1 G G ) und der allgemeinen Gleichheit 
(Art . 3 Abs. 1 G G ) berührt. 

a) Berufsfreiheit (Art . 12 Abs. 1 G G in Verb, mit A r t . 3 Abs. 1 G G ) 
Die in diesem Bereich möglichen verfassungsrechtlichen Einwände gehen aus 
der neuartigen Regelung des Regierungsentwurfs hervor. Sie bedürfen noch ge
nauerer Diskussion. Jetzt schon erkennbar sind jedenfalls die aufgeworfenen 
Fragestellungen. 

34 B V e r f G E 29, S. 260/266 f. 

35 B V e r f G E 4, S. 7. 
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Die Belegschaftsangehörigen erhalten durch das Mitbestimmungsgesetz Rechte 
im Rahmen der erweiterten sozialen Selbstverwaltung. Diese Rechte gestalten und 
fördern ihre berufliche Tätigkeit, einschließlich der Wahl des Arbeitsplatzes, und 
sind daher nach A r t . 12 Abs. 1 G G (ggf. in Verb, mit A r t . 3 Abs. 1 G G ) zu be
urteilen. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings Mitgliedschaftsrechte in Be
rufsorganisationen nach A r t . 2 Abs. 1 G G behandelt 3 6. 

Versteht man die Mitbestimmungsregelung als eine Erweiterung der sozialen 
Selbstverwaltung des Arbeitslebens, muß ihre Ausgestaltung den Grundsätzen 
entsprechen, die für die Organisation und Vertretung von Interessen durch Selbst
verwaltungseinrichtungen gelten. Das Willkürverbot des A r t . 3 Abs. 1 G G ist hier
für ein wesentlicher Maßstab. 

b) Mittelbare W a h l 
Der Mi tbes tGE sieht für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbe i t 
nehmer eine mittelbare Wahl durch Wahlmänner vor. Die Begründung des Ent
wurfs motiviert diese Abweichung von § 76 B V e r f G 1952 unter Hinweis auf 
ungünstige Erfahrungen mit den Urwahlen mit der allgemeinen Bemerkung, es 
könne davon ausgegangen werden, daß eine W a h l durch Wahlmänner, vor allem 
in größeren Unternehmen, den Ansprüchen an eine demokratisch legitimierende 
W a h l eher gerecht werde als eine U r w a h l . 

D a die unmittelbare Wahl sicherlich als ein leitender Grundsatz der demokra
tischen Wahl , auch im Bereich der Selbstverwaltung, anzusehen ist, kann man den 
sehr pauschalen Erwägungen der Begründung keine hinreichende Rechtfertigung 
für die vorgenommene Abweichung von diesem Grundsatz entnehmen. Die Rege
lung in § 6 der Holding-Novel le kann wegen der besonderen Organisationsver
hältnisse des Konzerns nicht ohne weiteres auf Unternehmen schlechthin über
tragen werden. Die Rechte der Belegschaftsangehörigen werden durch die mittel
bare Ausgestaltung des Wahlverfahrens betroffen, ohne daß hierfür hinreichende 
Gründe erkennbar sind. Dieser die Mi twirkung an der Selbstverwaltung in schwer 
berechenbarer Weise mediatisierende Wahlmodus beeinträchtigt die an sich in den 
Gesellschaftsorganen geschaffenen Mitbestimmungsrechte und könnte daher eine 
Verletzung des A r t . 12 Abs. 1 G G (oder, mit dem Bundesverfassungsgericht, des 
A r t . 2 Abs. 1 G G ) darstellen. 

c) Gruppenvertretung 
Der Mi tbes tGE setzt voraus, daß die Belegschaft eines Unternehmens typ i 
scherweise in die drei Gruppen der Arbeiter, Angestellten und leitenden Angestell
ten zerfällt (§ 3). Damit wird innerhalb des größeren Rahmens des dem Arbeit
geber/Unternehmer-Interesse gegenübergestellten Arbeitnehmerinteresses eine ge
wisse Auffächerung in Gruppeninteressen anerkannt. Dennoch ist auf beiden Stu-

36 B V e r f G E 10, S. 354/362 if. 
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fen des Wahlverfahrens eine gemeinsame Wahl vorgesehen, während immerhin die 
Holding-Novel le für die Wahl der Vertreter im Aufsichtsrat durch die Wahlmän
ner eine Gruppenwahl vorschreibt (§ 6 Abs. 7 MitbestErgG). Der in der Begrün
dung des Entwurfs dafür als Grundgedanke angegebene Gesichtspunkt, daß alle 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer vom Vertrauen der Belegschaft des 
Unternehmens getragen sein sollten, trägt die Gemeinsamkeit der Urwahlen, nicht 
aber auch die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Wahlmänner. Z u 
sammen mit der Regelung des Vorschlagsrechts ( § 1 5 MitbestGE) könnte der 
vollständige Ausschluß der Gruppenwahl möglicherweise dazu führen, daß das an 
sich als selbständig anerkannte Interesse der leitenden Angestellten sich nicht mit 
hinreichender Wirksamkeit geltend machen könnte. Dar in könnte ein Verstoß 
gegen den Grundsatz der willkürfreien Sachgerechtigkeit liegen. 

Sofern ein Selbstverwaltungskörper Gruppen von unterschiedlicher Interessen
richtung einschließt, muß die Repräsentationsorganisation die Beteiligung und 
Art ikulat ion dieser Interessen sachgerecht ermöglichen. Dieser Grundsatz läßt sich 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Niedersächsischen Vorschalt-
gesetz entnehmen3 7. Seine Gültigkeit bleibt bestehen, auch wenn man die in dieser 
Entscheidung gemachte Prämisse nicht teilt, daß die Hochschulselbstverwaltung 
auf dem Prinzip divergierender Gruppeninteressen aufgebaut werden könnte. 

d) M i t w i r k u n g der Gewerkschaften 
Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer müssen sich drei Ver 
treter von in dem Unternehmen vertretenen Gewerkschaften befinden. Diese 
Beteiligung der Gewerkschaften an den Mitbestimmungsrechten ist im Hinbl ick 
auf A r t . 9 Abs. 3 G G verfassungsrechtlich nicht angreifbar. 

e) Geltendmachung von Rechtsverletzungen 
Eine Verletzung der Rechte der Belegschaftsangehörigen (Art . 12 Abs. 1 G G , 
ggf. in Verb, mit A r t . 3 Abs. 1 G G ) kann auch durch die Anteilseigner und die 
Kapitalgesellschaften gerügt werden. Denn deren Rechte würden in diesem Fa l l 
einer anderweitig verfassungswidrigen Beschränkung unterworfen werden. 

5. Das Tarifvertragssystem (Art . 9 Abs. 3 G G ) 
Die Einführung einer unternehmerischen Mitbestimmung nach dem MitbestGE 
würde das verfassungsrechtlich geschützte Tarifvertragssystem, einschließlich der 
Arbeitskampffreiheit, berühren (Art . 9 Abs. 3 G G ) . Dabei ist zwischen dem insti
tutionellen Problem der Gegengewichtigkeit und dem grundrechtlichen Problem 
der Aktionsfähigkeit der Arbeitgeberseite zu unterscheiden. 

37 B V e r f G E 35, S. 79. 
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a) Ordnungspolitische Voraussetzungen der Tarifautonomie 

Die Tarifautonomie beruht auf der prinzipiellen Gleichberechtigung und Gleich
gewichtigkeit von Kapital und Arbeit i m Rahmen einer kollektiven Kampf
und Ausgleichsordnung. Dies gehört zu den ordnungspolitischen Bedingungen des 
Tarifvertragssystems. Denn die Tarifautonomie der Gewerkschaften ist bedingt 
durch die Tarifautonomie der Arbeitgeberseite und durch die zwischen beiden 
Seiten bestehende Gegengewichtigkeit der Interessen. N u r unter der Vorausset
zung, daß die verbandsmäßige Gestaltung und Ordnung des Arbeitslebens mit 
den Mitteln des Tarifvertrages und des Arbeitskampfes jedenfalls typischerweise 
zu Regelungen führt, in denen die sozialen und wirtschaftlichen Interessen beider 
Seiten zu einem gerechten Ausgleich gelangen, ohne daß die Rechte und Interessen 
Dritter und die Erfordernisse der Allgemeinheit dadurch geschädigt werden, 
konnte die Rechtsordnung die Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wir t 
schaftsbedingungen auf das Tarifvertragssystem und die Tarifautonomie der 
Koalitionen, gründen. Diesen Punkt hat Ulrich Scheuner*8 mit folgenden Sätzen 
ausgedrückt: 

» D a s Grundgesetz geht bei der Überantwortung der Aufgabe, durdi Vereinbarung der 
beiden Parteien eine sinnvolle Ordnung des Arbeitsichens zu gewährleisten, von der V o r 
aussetzung aus, daß Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände als unterschiedliche und 
grundsätzl idi gleichgewichtige Organisationen bestehen und durch ihre Unabhängigkeit 
voneinander - die sich im Grundsatz der Gegnerfreiheit auswirkt - für einen Ausgleich 
und für eine für die Gesamtheit sinnvolle Gewichtung der von ihnen bestimmten W i r t -
sdiaftsdaten Gewähr bieten. Daraus folgt für die rechtliche Behandlung der Tarifpartner 
in dem ihnen verfassungsrechtlich garantierten Bereich ein Gebot der Par i tät . « 

Diese ordnungspolitische Voraussetzung der Tarifautonomie, die auf den wirt
schaftsverfassungsrechtlichen Prämissen des Privateigentums und der Vertrags
freiheit und der grundsätzlich privatwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen 
Produktion und Verteilung beruht 3 9, hat weitreichende Konsequenzen. 

Im Hinblick auf die unternehmerische Mitbestimmung hindert das Prinzip der 
Glcichgewichtigkeit eine Ausgestaltung, die eine grundsätzlich gleichgewichtige Ver-
handlungs- und Kampfposition der Arbeitgeberseite nicht mehr ermöglicht. V o n 
verschiedenen Autoren ist dargetan worden, daß die paritätische Mitbestimmung 
dieses Prinzip verletzen würde. 

Auch die im MitbestGE vorgesehene Mitbestimmungsregelung würde die ge
währleisteten Kampf- und Ausgleichsregeln grundlegend verändern. Denn die zur 
Auflösung der Pattsituation im Aufsichtsrat in letzter Linie eröffnete Bestellung 
des Vorstands durch die Hauptversammlung (§ 28 Abs. 4 MitbestGE) dürfte nicht 
ausreichen, um die auch insoweit zu erwartenden strukturellen Wirkungen der 
Parität zu verhindern. Auch wird der grundlegende Interessenkonflikt zwischen 

38 Die Rol le der Sozialpartner in Staat und Gesellschaft, 1973, S. 34. 

39 V g l . B. Rüthers, Arbeitsrecht und politisches System, 1973, S. 14 ff. 
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der unternehmerischen Funktion und der abhängigen Arbeit durch die äußerliche 
Integration im Aufsichtsrat nicht beseitigt. 

Der MitbestGE enthält somit verfassungsrechtlich einen Eingriff in die institu
tionelle Gewährleistung des Tarifvertragssystems und die Koalitionsfreiheit der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Für die Arbeitgeberseite der kollektivrecht
lichen Grundbeziehung tritt zusätzlich eine Einschränkung der unabhängigen 
Aktionsfähigkeit ein. 

b) Reichweite der verfassungsrechtlichen Garantie 
Die mitbestimmungsrechtliche Umgestaltung des Tarifvertragssystems würde 
nicht nur, wie R. Scholz und Schwerdtfeger annehmen, die außerhalb der Verfas
sungsgarantie liegenden Bedingungen des Tarifvertragssystems erfassen. Beide 
Autoren wenden sich gegen die Praxis des Bundesverfassungsgerichts und die herr
schende Lehre, indem sie unter stärkerer Hervorkehrung der individuellen K o a l i 
tionsfreiheit bestreiten, daß die Tarifautonomie als Ordnungsprinzip verfassungs
rechtlich garantiert sei. 

Schwerdtfeger nimmt an, daß die Koalitionsfreiheit das bestehende Gesamt
system der Tariflohnbildung nur nach Maßgabe seiner »Umweltverhältnisse« 
schütze, zu denen auch die gegebene Unternehmensordnung gehöre. Deren mit
bestimmungsrechtliche Umbildung bewirke eine Verlagerung der Lohnbildung in 
das Großunternehmen selbst und die Verkümmerung der lohnbildenden Funktion 
der Tarifverhandlung zu einer Kontrol l funktion. Das so zustande kommende 
»neue System« der Lohnbildung im Rahmen des Großunternehmens aus dem 
Gegeneinander der Belegschaftsangehörigen und der Anteilseigner betreffe nur 
die außerhalb des Grundrechts liegenden - also so und anders möglichen -
Gegebenheiten und wandle somit den Gewährleistungsbereich in erlaubter Weise 
um. Zu dieser Umwandlung gehöre auch der Wegfall des verfassungsrechtlichen 
Schutzes des Streikrechts in paritätisch mitbestimmten Unternehmen. 

Die herrschende Auffassung, die dem kollektiven und institutionellen Charakter 
des Koalitions- und Tarifwesens zutreffend Rechnung trägt und die Koalitions
freiheit auch als Richtlinie für die kollektive Wahrung und Förderung der A r 
beits- und Wirtschaftsbedingungen erkennt, erscheint überzeugender. Die Garantie 
umschließt auch den grundsätzlich überbetrieblichen Charakter der verbandsmäßi
gen Lohnbildung. 

Außerdem muß daran festgehalten werden, daß Tarifautonomie, Eigentums
ordnung, Unternehmensrecht und Marktwirtschaft in einem größeren Zusammen
hang aufeinander angewiesen sind. Der einfache Gedanke, daß die Koalitionsfrei
heit nicht eine bestimmte Unternehmensordnung mit garantiert, schließt nicht ein, 
daß dieser Zusammenhang ignoriert werden müßte. Es ist gerade eine Eigenheit 
der Mitbestimmung, daß sie sich auf das Insgesamt der wirtschaftlichen und 
arbeitsrechtlichen Grundrechte bezieht, also nicht einfach nur als Veränderung 
der Unternehmensordnung behandelt werden kann. 
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c) Geltendmachung von Rechtsverletzungen 

Eine Verletzung der Koalitionsfreiheit könnte von den Kapitalgesellschaften, 
von den Arbeitgeberverbänden, von den Gewerkschaften und von den Gewerk
schaftsmitgliedern gerügt werden. 

6. Schwächung der sozialgestaltenden Interventions- und Ordnungsvollmacht 
des parlamentarischen Gesetzgebers 

Neben den vom Mitbes tGE unmittelbar angestrebten Veränderungen der 
Arbeits- und Wirtschaftsordnung würde die Einführung der paritätischen M i t 
bestimmung auch eine nicht leicht überschaubare Veränderung des, politischen 
Prozesses zur Folge haben. Dies geschähe nicht durch einen Eingriff in das rechtlich 
geordnete System der Organisation, Aufgaben und Befugnisse der öffentlichen 
Gewalt, wie etwa bei der Einrichtung eines Bundeswirtschaftsrats. Vielmehr hat 
man es mit einer juristisch schwer wägbaren Verschiebung im Bereich der wirt
schaftlichen und sozialen Mächte zu tun, die sich im Parteiwesen und in den 
Institutionen der parlamentarischen Demokratie fortpflanzt. 

Die beabsichtigte Mitbestimmungsregelung würde zu einer in ihren Ausmaßen 
schwer berechenbaren Schwächung der sozialgestaltenden und wirtschaftslenken-
den Interventions- und Ordnungsvollmacht des parlamentarischen Gesetzgebers 
führen. Denn Parlament und Regierung würden sich - wie Mestmäcker™ nicht 
ganz grundlos befürchtet - einer neuen korporativen Autonomie der Großunter
nehmen, gestützt durch die Gewerkschaften, gegenübersehen. Diese Auswirkung 
- die im übrigen auch das bisherige aktienrechtliche Pr inzip berührt, die Akt ien
gesellschaften wegen ihrer gesellschaftsrechtlichen Selbstkontrolle von einer staat
lichen Wirtschaftsaufsicht freizustellen 4 1 - berührt den Verfassungsgrundsatz 
der parlamentarischen Demokratie (Art . 20 G G ) . 

Dies könnte verfassungsrechtlich von allen durch die Mitbestimmungsregelung 
Betroffenen gerügt werden, weil dadurch deren Rechte (Art . 14, 9 Abs. 1, 2 Abs. 1, 
9 Abs. 3 G G ) einer anderweitig verfassungswidrigen Beschränkung unterworfen 
sein könnten. 

O b eine solche Rüge Erfolg haben könnte, wi rd man - vorbehaltlich einer 
genaueren Prüfung - eher skeptisch beurteilen müssen. Das nicht, weil der Tat
bestand selbst lediglich eine übertriebene Antizipat ion wäre. Fraglich ist vielmehr, 
ob dem hier berührten verfassungsrechtlichen Prinzip eine hinreichende Dichte ab
gewonnen werden kann, um es als juristisch greifbaren Maßstab entwickeln zu 
können. Nicht entgegenhalten kann man jedenfalls dieser Auswirkung einer pari
tätischen Mitbestimmung, daß - so Schwerdtfeger*2 - die Verfassung wegen 
A r t . 15 G G von einem »Pluralismus des demokratischen Prozesses« ausgehe, wo-

40 Durch Mitbest immung zum Nachtwächterstaat , F A Z 9. 3. 1974. 

41 B V e r f G E 14, S. 263/274. 

42 A . a . O . , S. 160 i E 

377 



Β adura, Der Regierungsentwurf eines Mitbestimmungsgesetzes 

nach »die Allgemeinheit« durch den Staat »oder auch . . . durch die Gesamtheit 
der relevanten Gruppen in der Gesellschaft« repräsentiert werde. Die staatlichen 
Organe wirken an dem politischen Prozeß der demokratischen Willensbildung 
nicht nur mit einem Antei l mit. Der Sozialisierungsartikel kann eine derartige 
wirtschaftsdemokratische Modi f ika t ion oder Schwächung des Rechtes des parla
mentarischen Gesetzgebers nicht rechtfertigen. 

7. Mitbest immung und Vermögensbildung 
Die nach den Plänen zu einer Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand im 
Wege der Ertragsbeteiligung über sich selbst verwaltende Fonds vorgesehenen 
oder zu erwartenden Anteilsrechte an den Kapitalgesellschaften sind noch nicht 
geltendes Recht. Sie könnten deshalb an sich verfassungsrechtlich nicht bei der 
Prüfung der Mitbestimmungsregelung in Rechnung gestellt werden. 

Es wäre allerdings zu erwägen, ob das hier sichtbar werdende neue Pr inz ip 
einer sukzessiven Sozialgestaltung nicht auch auf Seiten der betroffenen G r u n d 
rechte zu einer neuen Betrachtung führen müßte, jedenfalls für die Situation, daß 
zwei oder mehrere Sozialgestaltungsvorgänge in planmäßigem Zusammenhang 
entwickelt, aber sukzessiv eingeführt werden und ihre Kumulation zu einer spezi
fischen Rechtsbeeinträchtigung führt, welche die Vorgänge je einzeln nicht be
wirken. Andernfalls würde die jeweils später in Kraft tretende Regelung, die 
nun zusammen mit der bereits vorhandenen Regelung die Grenze zur Verfas
sungswidrigkeit überschreitet, unwirksam sein. In diesem Punkt stößt die Über
legung weniger auf Schwierigkeiten des materiellen Verfassungsrechts, als vielmehr 
an die Grenze des Verfassungsprozeßrechts. 

8. Die Montan-Mitbestimmung 
Es sprechen gute Gründe dafür, daß die Montan-Mitbestimmung verfassungs
rechtlich nicht angreifbar ist. Daraus kann allerdings nichts für die verfas
sungsrechtliche Einschätzung des MitbestGE abgeleitet werden. 

Die Einführung der Montan-Mitbestimmung im Jahre 1951 hatte auch eine 
verfassungsrechtliche Diskussion ausgelöst. Die Streitfrage wurde sachlich nicht 
ausgetragen, vor allem wohl wegen der besonderen Umstände, auf denen die 
Montan-Mitbestimmung beruht. Das Bundesverfassungsgericht hat es in der Ent
scheidung zur Lex Rheinstahl 4 3 offengelassen, ob die Montan-Mitbest immung 
verfassungsmäßig ist oder nicht. 

Der MitbestGE erfaßt nicht nur einen bestimmten Wirtschaftszweig, sondern 
alle Großunternehmen. Die Montan-Mitbestimmung ist außerdem aus den beson
deren Umständen der besatzungsrechtlichen Beschlagnahme, Demontage und Ent
flechtung der Ruhrindustrie hervorgegangen. Bereits 1947 war in der Eisen und 
Stahl erzeugenden Industrie im Einvernehmen von Unternehmern und Gewerk-

43 BVerfGE 25, S. 371/407. 
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Schäften die paritätische Mitbestimmung eingeführt worden. Dem Gesetz von 
1951 gingen voraus die von Sachverständigen der Unternehmen und Vertretern 
des D G B vereinbarten Richtlinien über die Mitbestimmung in der Kohle und 
Eisen schaffenden Industrie vom 27. Januar 1951. Diese Richtlinien, auf denen das 
Gesetz inhaltlich beruht, wahrten den Mitbestimmungs-Besitzstand in der Eisen-
und Stahlindustrie, wie er aus der besatzungsrechtlichen Umgestaltung entstammte, 
und erstreckten die Mitbestimmung auf den mit dieser wirtschaftlich und sozial 
verbundenen Bergbau. In ihnen ist ausdrücklich gesagt: »Die Regelung greift 
nicht über auf den übrigen Bereich der Wirtschaft.« Der sonderrechtliche Charak
ter der Montan-Mitbestimmung wurde auch im Gesetzgebungsverfahren betont. 

9. Erwägungen betr. den Ausgang eines Verfassungsstreits über eine unter
nehmerische Mitbestimmung nach dem Entwurf 

Der Ausgang eines Verfassungsstreits um ein Gesetz in der Fassung des Mitbest
G E ist schwer vorauszusagen. Die gewisse Unsicherheit der juristischen Be
urteilung beruht vor allem darauf, daß die tatsächlichen Auswirkungen der 
Mitbestimmungsregelung schwer übersehbar sind, daß die berührten Verfassungs
bestimmungen weitgespannte und in vielem mehrdeutige Klauseln sind und daß 
die Entscheidung nicht an H a n d einzelner Vorschriften gefällt werden kann, son
dern nur bei Beachtung des Zusammenwirkens verschiedener Verfassungsgrund
sätze und Grundrechte. Die vorangegangenen Überlegungen sollten jedoch zeigen, 
daß die Verfassung einige Linien und Grenzen zieht, denen eine juristische Argu
mentation schwer ausweichen kann. 

Soweit die paritätische Mitbestimmung verfassungsrechtlich verteidigt wurde, 
spielten eine Rolle vor allem 
- die Spaltung zwischen dem Aktieneigentum und der Disposition durch die 

Manager und 
- die Stellung des Aktionärs in der Publikumsgesellschaft, der dort praktisch nur 

der Inhaber einer Schuldverschreibung sei. 
Diese Argumente tragen der Bedeutung der mitgliedschaftlichen Stellung des 

Aktionärs für die unternehmerische Funktion und der ordnungspolitischen W i r 
kung des gcsellschaftsrechtlich organisierten Eigentums zu wenig Rechnung. 
Außerdem berufen sich die Verteidiger der Mitbestimmung auf etwas einseitige 
oder neuartige Auslegungen, wie etwa: 
- Das Grundgesetz stelle es dem Gesetzgeber frei, eine privatwirtschaftliche und 

marktwirtschaftliche Ordnung oder eine sozialistische oder gemeinwirtschaft
liche Ordnung zu schaffen. 

- Privateigentum und Tarifautonomie seien von der Verfassung nicht als O r d 
nungsprinzipien garantiert. 

- Die paritätische Mitbestimmung werde durch den Sozialstaatssatz, ein Prinzip 
der »Demokratisierung der Wirtschaft«, ein »Recht aus Arbeit« oder ein über
greifendes »Grundrecht auf Mitbestimmung« gerechtfertigt oder sogar gefordert. 
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In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auf dessen Entscheidung 
es ja praktisch ankommen würde, finden diese Interpretationen keine Stütze. Die 
bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den verfassungsrecht
lichen Grundsätzen der Einschränkbarkeit von Grundrechten und zu der Trag
weite der Eigentumsgarantie und der Koalitionsfreiheit, einschließlich der Tari f
autonomie 4 4, legt eher die Annahme nahe, daß die Einführung der Mitbestim
mung im Sinne des MitbestGE nur durch Gesetz, also ohne Verfassungsänderung, 
verfassungswidrig wäre. A u f der anderen Seite könnten einige Wendungen in 
neueren Entscheidungen und Sondervoten des - für einen Verfassungsstreit vor
aussichtlich zuständigen I. Senats - eine Wandlung der Grundrechtsauslegung an
deuten, die von einem dynamischeren Verständnis des Soziaistaatssatzes und sozia
ler Teilhaberechte getragen wäre. Beispielsweise ist in der Entscheidung zum 
numerus clausus die Frage aufgeworfen und dann offengelassen, »ob >Teilhabe-
rechte< in gewissem Umfang bereits daraus hergeleitet werden könnten, daß der 
soziale Rechtsstaat eine Garantenstellung für die Umsetzung des grundrechtlichen 
Wertsystems in die VerfassungsWirklichkeit einnimmt. . . « 4 5 . Weiter w i r d zu dem 
in dieser Entscheidung angenommenen »Recht auf Zulassung zum Hochschul
studium« in einer allgemeinen Wendung gesagt: » J e stärker der moderne Staat 
sich der sozialen Sicherung und kulturellen Förderung der Bürger zuwendet, desto 
mehr tritt im Verhältnis zwischen Bürger und Staat neben das ursprüngliche 
Postulat grundrechtlicher Freiheitssicherung vor dem Staat die komplementäre 
Forderung nach grundrechtlicher Verbürgung der Teilhabe an staatlichen Leistun
gen 4 0 .« H i e r wi rd in zukunftsträchtiger Weise das auch in der Staatsrechtslehre 
behandelte wichtige Problem grundrechtlicher Freiheit unter den Bedingungen 
umfassender staatlicher Sozialverantwortung und bürokratischer Verwaltung von 
Daseinschancen angeschnitten47. Zwischen dem Gedanken der »Teilhabe« und 
dem Gedanken der »Selbstbestimmung«, die in kollektiven Einheiten praktisch 
als »Mitbestimmung« auftritt, bestehen enge ideologische und praktische Verbin
dungen. 

So findet sich in dem Sondervotum bei der Entscheidung zum Niedersächsischen 
Vorschaltgesetz die Aufforderung, die verfassungsrechtliche Prüfung nicht bei der 
Funktion des Grundrechts (hier des A r t . 5 Abs. 3 G G ) als eines dem einzelnen 
gewährleisteten und mit der Verfassungsbeschwerde durchsetzbaren Freiheitsrechts 
anzusetzen, »sondern bei der allgemeinen fundamentalen Bedeutung der Grund-

44 U . a . B V e r f G E 14, S. 263; 24, S. 367; 25, S. 371; 31, S. 229 einerseits, B V c r f G E 4, 
S. 96; 18, S. 18; 19, S. 303; 20, S. 312; 28, S. 295 andererseits. 

45 B V e r f G E 33, S. 303/331. 

46 B V e r f G E 33, S. 303/330. 

47 V g l . W. Martens-?. Häberle, Grundrechte im Leistungsstaat, V V D S t R L 30, 1972. 
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rechte für die Integration einer Demokratie freier, mitverantwortlicher Bürger« 4 8 . 
Diese Auffassung ist allerdings, was genaue Beachtung verdient, nur für solche 
Grundrechtsbeschränkungen gemeint, die den »unantastbaren Kernbereich« des 
Freiheitsrechts nicht berühren und bei denen - wie das Sondervotum unter H i n 
weis auf die Facharzt-Entscheidung 4 9 ausführt -- »vor allem der durch das V o l k 
unmittelbar legitimierte Gesetzgeber dazu berufen ist, im öffentlichen Willensbil
dungsprozeß unter Abwägung der verschiedenen, unter Umständen widerstreiten
den Interessen nach dem Mehrheitsprinzip über die von der Verfassung offen
gelassenen Fragen zu entscheiden« 5 0. In dieser Richtlinie ist eindeutig und zu
treffend das verfassungsstaatliche Pr inzip ausgedrückt, daß auch die demokrati
sche Entscheidung eine Grenze respektieren muß, die durch die Rechte und 
Freiheiten der Verfassung abgesteckt wi rd . Wo allerdings von Fal l zu Fal l die 
Grenzscheide zwischen dem »unantastbaren Kernbereich« eines Grundrechts und 
den »von der Verfassung offengelassenen Fragen« liegt, die der gesetzgeberischen 
Gestaltungsfreiheit überantwortet sind, ist von oft vielschichtigen Wertungen ab
hängig und juristisch nicht vollständig berechenbar. 

Die Gestaltungsfreiheit des parlamentarischen Gesetzgebers ist besonders für die 

Wirtschaftsordnung, einschließlich der marktwirtschaftlichen Wettbewerbsord
nung, als leitender Grundsatz bekräftigt worden. Der bestehende, durch Gesetz 
geschaffene oder zugelassene Rechtszustand genießt als solcher keinen verfassungs
rechtlichen Schutz 5 1. 

Die Reichweite des legislatorischen Reformauftrages ist neuerdings sehr aus
geprägt in einer Entscheidung zum Urheberrecht hervorgekehrt worden, nämlich 
hinsichtlich der gesetzlichen Oberleitung der bisherigen Bearbeiter-Urheberrechte 
in Leistungsschutzrechte52. Diese Entscheidung stellt den Satz auf: 

»Der Gesetzgeber kann bei der Reform eines Rechtsgebiets im Rahmen des A r t . 14 
Abs. 1 Satz 2 G G bestehende Rechte inhaltlich umformen und unter Aufrcchterhaltung 
des bisherigen Zuordnungsverhältnisses neue Befugnisse und Pflichten festlegen«, 

und fährt dann zur Begründung fort: 

vDie Eigentumsgarantie und das konkrete Eigentum sollen keine unüberwindliche 
Schranke für die gesetzgebende Gewalt bilden, wenn Reformen sich als notwendig er
weisen. Der Gesetzgeber ist bei einem Reformwerk nicht vor die Alternative gestellt, 
die nach dem bisherigen Recht begründeten subjektiven Rechte entweder zu belassen oder 
unter den Voraussetzungen des A r t . 14 Abs. 3 G G zu enteignen; er kann individuelle 
Rechtspositionen umgestalten, ohne damit gegen die Eigentumsgarantie zu verstoßen.« 

48 B V e r f G E 35, S. 79, 148/152. 

49 B V e r f G E 33, S. 125/159. 

50 A . a . O . , S. 153. 

51 B V e r f G E 4, S. 7/17 f.; 10, S. 354/370 f. 

52 B V e r f G E 31, S. 275. 
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Im weiteren Verlauf der Begründung w i r d die Zulässigkeit eines derartigen 
Eingriffs in konkrete Rechtspositionen etwas lapidar davon abhängig gemacht, 
daß er »durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt« sei. 

Diese auf den ersten Blick sehr weitgehende Entscheidung bezieht sich auf E i n 
griffe in individuelle Eigentumsrechte. In ihr kommt - weil das durch den 
Sachverhalt nicht nahegelegt war - nicht zur Sprache, wo die verfassungsrecht
lichen Grenzen solcher Reformwerke verlaufen, die in die institutionelle Wirkung 
der grundrechtlichen Garantie eingreifen. Gerade dies aber ist bei der Mitbestim
mung der Fa l l . 

Für die reformerische Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, dem mit dem so
zialstaatlichen Staatsziel auch die legislatorische Ausgestaltung der Mitbestimmung 
im Unternehmen aufgegeben ist, gilt, daß auch verfassungsrechtlich legitime Ziele 
nicht mit beliebigen Mit te ln verwirklicht werden dürfen. Die grundlegende U m 
gestaltung des gesellschaftsrechtlich genutzten Eigentums und der Tarifautonomie, 
die von der Verabschiedung des MitbestGE zu erwarten wäre, greift wesentlich in 
die Funktionsfähigkeit der durch diese Grundrechte geschützten Handlungsbe
reiche, Rechtseinrichtungen und Rechte ein. Sie liegt deshalb nicht in der Reich
weite der politischen Entscheidung des Gesetzgebers und gehört nicht zu der Zone 
der »von der Verfassung offengelassenen Fragen«, über die das öffentliche Inter
esse so oder anders befinden könnte. Davon abgesehen sprechen jedenfalls die 
prinzipielle Bedeutung des Vorhabens und die gerade von den Verfechtern einer 
erweiterten Mitbestimmung betonte grundsätzliche Umgestaltung des produktiven 
Kapitals verfassungspolitisch dafür, den Weg einer Verfassungsänderung zu wäh
len, wenn eine paritätische Mitbestimmung eingeführt werden soll. Die politische 
Nützlichkeit oder Wünschbarkeit eines solchen Vorhabens liegt außerhalb einer 
verfassungsrechtlichen Betrachtung. 
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